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MANTELTARIFVERTRAG 

zwischen der 

Technicum Mitte GmbH, Schloßweg 3, 36433 Leimbach, 

und der  

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG  BCE ),  
Hauptvorstand, Königsworther Platz 6, 30167 Hannove r.  

§ 1 
Geltungsbereich 

  
Dieser Tarifvertrag gilt 

1.1 räumlich: 
für die Bundesrepublik Deutschland 

1.2 fachlich: 
für die Technicum Mitte GmbH und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften. 

1.3 persönlich: 
Für alle weiblichen und männlichen  Arbeitnehmer (Mitarbeiter), soweit sie nicht lei-
tende Angestellte im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes sind; Personaldispo-
nenten sind außertarifliche Angestellte. Des Weiteren für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber einem Kundenbetrieb im Rahmen des Ar-
beitsnehmerüberlassungsgesetzes (AG) überlassen werden und Mitglied der ver-
tragsschließenden Gewerkschaft sind. 

Einzelvertraglich können von den Regelungen dieses Tarifvertrages abweichende 
Vereinbarungen getroffen werden mit Mitarbeitern, die als außertarifliche Angestell-
te (AT-Angestellte) beschäftigt sind, wenn ihr Jahresverdienst den tariflichen Jah-
resverdienst der höchsten tariflichen Entgeltgruppe übersteigt. 

Die in diesem Tarifvertrag verwandten männlichen Bezeichnungen dienen aus-
schließlich der besseren Lesbarkeit und gelten für beide Geschlechter. 

§ 2 
Dauer der Arbeitszeit / Vollzeitarbeit 

Die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Diese 
muss im Durchschnitt von zwölf Kalendermonaten nach Maßgabe des § 4 erreicht 
werden. 

In den Fällen, in denen ein Mitarbeiter dauerhaft in ein Unternehmen mit längerer 
Arbeitszeitdauer überlassen wird, können die Arbeitsvertragsparteien eine entspre-
chende längere Arbeitszeit (max. 40 Stunden / Woche) vereinbaren. Die Vergütung 
wird in diesem Fall entsprechend angepasst. 
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Die individuelle regelmäßige jährliche Arbeitszeit ergibt sich aus der monatlichen 
Arbeitszeit gemäß Satz 1 multipliziert mit 12. 

§ 3 
Teilzeitarbeit 

 Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte individuelle regelmäßige monatliche 
Arbeitszeit des Mitarbeiters geringer ist als 151,67 Stunden bzw. 35 Stunden pro 
Woche. 

§ 4 
Verteilung der Arbeitszeit / Flexibilisierung 

4.1 Die tatsächliche Lage der Arbeitszeit wird an die des Kundenbetriebes angepasst. 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen und die Ver-
teilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage richten sich nach den im jeweiligen 
Kundenbetrieb gültigen Regelungen bzw. Anforderungen des Kundenbetriebes. 

  
 Umkleiden, Waschen sowie Ruhepausen im Sinne des Arbeitszeitgesetzes (zum 
Beispiel Frühstücks-, Mittags-, Kaffeepausen) gelten nicht als Arbeitszeit, es sei 
denn, für die Arbeitnehmer im Entleihbetrieb gelten abweichende Regelungen. 

4.2 Zum Ausgleich der monatlichen Abweichungen zwischen der nach § 2 / § 3 verein-
barten individuellen regelmäßigen Arbeitszeit des Mitarbeiters und der tatsächli-
chen Arbeitszeit nach § 4.1 wird ein Arbeitszeitkonto eingerichtet. In das Arbeits-
zeitkonto können Plus- und Minusstunden eingestellt werden. 

4.3 Plusstunden sind die über die individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit hin-
aus entstandenen Arbeitsstunden. Minusstunden sind die unter der individuellen 
regelmäßigen monatlichen Arbeitszeit liegenden Arbeitsstunden. 

 Das Arbeitszeitkonto darf maximal 230 Plusstunden umfassen. 

 Durch Feiertag ausgefallene Arbeitsstunden werden in Höhe der ausgefallenen 
Arbeitszeit, wie sich aus § 4.1 ergibt, als Plusstunden gebucht. 

4.4 Das Arbeitszeitkonto ist spätestens nach zwölf Monaten auszugleichen. 

 Ist der Zeitausgleich in diesem Zeitraum nicht möglich, ist er in den folgenden drei 
Monaten vorzunehmen. Dazu hat der Arbeitgeber mit dem betroffenen Mitarbeiter 
spätestens nach Ablauf der zwölf Monate gemäß § 4.4 Abs. 1 eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Ziel, einen vollständigen Zeitausgleich vorzunehmen, zu 
treffen. 

 Ist auch in diesem Zeitraum der Zeitausgleich aus betrieblichen Gründen nicht 
möglich, kann ein Übertrag in den nächsten Ausgleichszeitraum mit maximal 150 
Stunden erfolgen. Die übersteigenden Stunden sind in Geld auszugleichen. 

 Die Übertragung dieser Zeitguthaben erfolgt im Rahmen der Zeitkontengrenzen 
gemäß § 4.3 und weitet diese nicht aus. 

4.5 Der Ausgleich der Zeitkonten erfolgt in der Regel durch Freizeitentnahme nach 
folgenden Maßgaben: 
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a)  Nach Vereinbarung mit dem Mitarbeiter ist jederzeit ein Ausgleich 
der Plusstunden in Zeit möglich. 

b)  Der Mitarbeiter kann verlangen, während der Einsatzzeit beim Kun-
den je 35 Plusstunden einen Arbeitstag aus dem Zeitkonto in Freizeit 
zu erhalten. Dieser Anspruch kann nur einmal je Kalendermonat für 
maximal zwei Arbeitstage geltend gemacht werden. 

Voraussetzung für diesen Anspruch ist die Einhaltung einer Ankün-
digungsfrist von einer Woche. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Freizeitverlangen aus dringen-
den betrieblichen Gründen zu widersprechen. Als dringend betriebli-
cher Grund in diesem Sinne gilt die Ablehnung des Kundenbetrie-
bes, soweit kein Ersatzmitarbeiter zur Verfügung steht. 

Im Fall der Ablehnung des Freistellungsantrags hat der Mitarbeiter 
Anspruch auf eine verbindliche Vereinbarung über die beantragten 
Freistellungstage. 

c) Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber 
können weitere Freistellungstage in einem Monat festgelegt oder 
Freistellungstage mehrerer Monate zusammen gefasst werden. 

d) Durch Vereinbarung zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber können 
im Ausgleichzeitraum bis zu 70 Stunden aus dem Zeitkonto in Geld 
ausgeglichen werden. 

Ist der Mitarbeiter an einem festgelegten Freistellungstag arbeitsun-
fähig erkrankt, bleibt dieser Tag ein Freistellungstag und wird nicht 
zum Entgeltfortzahlungstag; eine Rückübertragung in das Zeitgutha-
ben erfolgt nicht.  

4.6 Im Falle des Ausscheidens des Mitarbeiters ist der Saldo auf dem Arbeitszeitkonto 
wie folgt auszugleichen: Plusstunden werden abgegolten, Minusstunden werden 
bei Eigenkündigung des Mitarbeiters bzw. außerordentlicher Kündigung bis zu 50 
Stunden verrechnet, soweit eine Nacharbeit betrieblich nicht möglich ist. 

§ 5 
Arbeitsbereitschaft / Bereitschaftsdienst / Rufbere itschaft / Ruhezeiten 

Soweit Mitarbeiter in Kundenbetrieben mit Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-
dienst eingesetzt werden und für den Kundenbetrieb entsprechend § 7 ArbZG be-
triebliche und / oder tarifliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Ruhezeit gel-
ten, gelten diese entsprechend mit der Maßgabe, dass die jeweilige Regelung voll-
umfänglich für den Mitarbeiter zur Anwendung kommt.

§ 6 
Mehrarbeit 

Mehrarbeitsstunden sind die Arbeitsstunden, die zusätzlich geleistet werden und 
die sich nicht an der tatsächlichen Arbeitszeit im Kundenbetrieb orientiert über die 
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nach §§ 2 bis 4 festgelegte individuelle regelmäßige Arbeitszeit hinaus angeordnet 
werden. 

§ 7 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit / Zuschläge 

7.1  Zuschlagspflichtig sind die vollen Arbeitsstunden, durch die die vereinbarte indivi-
duelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit des Mitarbeiters nach § 2 / § 3 in einem 
Monat um mehr als 15 % überschritten wird. 

Der Zuschlag beträgt 25 % des jeweiligen tariflichen Stundenentgelts nach §§ 2 bis 
4 des Entgelttarifvertrages.  

7.2 Nachtarbeit ist die Arbeit, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr. 

 Der Zuschlag für Nachtarbeit beträgt 20 % der Stundenbasisvergütung. 

7.3 Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonntagen bzw. gesetzlichen Feiertagen ge-
leistete Arbeit in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr. § 9 Abs.2, 3 ArbZG fin-
den Anwendung. 

Entscheidend ist die Frage, ob Feiertagsarbeit vorliegt, ist das Feiertagsrecht des 
Arbeitsortes. 

Der Zuschlag für Sonntagsarbeit beträgt 50 %, der Zuschlag für Feiertagsarbeit 
sowie für Arbeit an Heiligabend und Sylvester nach 14:00 Uhr beträgt 100 % des 
jeweiligen tariflichen Stundenentgelts nach §§ 2 bis 4 des Entgelttarifvertrages, so-
fern die Arbeit an Heiligabend, Silvester, Sonn- und Feiertagen nicht zur Regelar-
beitszeit zählt. 

7.4 Treffen mehrere der vorgenannten Zuschläge zusammen, ist nur der jeweilige 
höchste zu zahlen. 

§ 8 
Einsatzregelungen 

8.1 Soweit dem Mitarbeiter Aufgaben im Kundenbetrieb übertragen sind, unterliegt er 
dem Direktionsrecht (Weisungsrecht) des Kundenbetriebs. Das allgemeine Direkti-
onsrecht des Arbeitsgebers bleibt hierfür unberührt. 

8.2 Der Mitarbeiter ist verpflichtet, auf Anforderung des Arbeitsgebers an wechselnden 
Einsatzorten tätig zu werden. 

Beschränkende Regelungen bedürfen der ausdrücklichen vertraglichen Vereinba-
rung. 

Der Mitarbeiter hat Anspruch auf eine Arbeitsplatzzuweisung mit den wesentlichen 
Inhalten seines Einsatzes im Kundenbetrieb. 

8.3 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer vor Einsatzbeginn alle Bedin-
gungen schriftlich mitzuteilen und zu erläutern. Dies umfasst auch die Unterbrin-
gung, Wegezeit und Verpflegungskosten. 
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§ 9 
Begründung / Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

9.1 Die Begründung des Arbeitsverhältnisses erfolgt aufgrund eines schriftlich abzu-
schließenden Arbeitsvertrages. 

 Bei unentschuldigtem Nichterscheinen am ersten Arbeitstag gilt der Arbeitsvertrag 
als nicht zustande gekommen. 

9.2 Der Arbeitsvertrag kann abweichend von § 14 Abs. 2 S. 1 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren auch ohne Vorliegen eines 
sachlichen Grundes befristet werden. Innerhalb dieser Zeitspanne kann das Ar-
beitsverhältnis bis zu viermal verlängert werden. § 14 Abs. 2 S. 2 und 3 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz bleiben unberührt.  

9.3 Die ersten sechs Monate des Beschäftigungsverhältnisses gelten als Probezeit. 

 Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von einer Woche 
in den ersten drei Monaten gekündigt werden. Danach gelten die gesetzlichen 
Kündigungsfristen von zwei Wochen. 

 Bei Neueinstellungen kann die Kündigungsfrist während der ersten 14 Tage des 
Beschäftigungsverhältnisses arbeitsvertraglich auf einen Tag verkürzt werden. Als 
Neueinstellung gelten Arbeitsverhältnisse mit Mitarbeitern, die mindestens drei Mo-
nate lang nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitsgeber standen. 

9.4 Im Übrigen gelten für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitsge-
ber oder den Mitarbeiter beiderseits die Fristen des § 622 Abs. 1 und 2 BGB. 

 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen (§ 623 BGB). 

9.5 Die gesetzlichen Vorschriften über die fristlose Kündigung gemäß § 626 BGB blei-
ben unberührt. 

9.6  Nach Ausspruch einer Kündigung ist der Arbeitgeber berechtigt, den Mitarbeiter 
unter Fortzahlung seines Entgeltes freizustellen. Plusstunden aus dem Arbeitszeit-
konto werden angerechnet. 

§ 10 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und bei Maßnahmen der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation richtet sich nach den Bestimmungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes. 

§ 11 
Urlaub 

11.1 Der Mitarbeiter hat in jedem Jahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Ur-
laubsjahr ist das Kalenderjahr. 

11.2 Die dem Mitarbeiter zustehende Urlaubsdauer richtet sich nach der Dauer der un-
unterbrochenen Betriebszugehörigkeit: 
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 Der Urlaub beträgt 
 im ersten Jahr   24 Arbeitstage, 

 im zweiten Jahr  25 Arbeitstage, 

 ab dem dritten Jahr  26 Arbeitstage. 

 Bei Ausscheiden innerhalb der ersten sechs Monate des Bestehends des Beschäf-
tigungsverhältnisses erwirbt der Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch gemäß dem 
Bundesurlaubsgesetz.  

 Verteilt sich die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des Mitarbeiters 
auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Woche, erhöht oder vermindert 
sich der Urlaub entsprechend. 

 Im Ein- und Austrittsjahr hat der Mitarbeiter gegen den Arbeitsgeber Anspruch auf 
so viele Zwölftel des ihm zustehenden Urlaubs, als er volle Monate bei ihm be-
schäftigt war. Dies gilt generell bei Ausscheiden eines Mitarbeiters.  

 Ein Urlaubsanspruch besteht insoweit nicht, als dem Mitarbeiter für das Urlaubsjahr 
bereits von einem andren Arbeitgeber Urlaub gewährt oder abgegolten worden ist. 
Der Mitarbeiter hat eine entsprechende Urlaubsbescheinigung des vorherigen Ar-
beitgebers vorzulegen. 

11.3 Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise 
nicht gewährt werden, so ist er abzugelten. 

11.4 Bei der Urlaubsplanung sind bereits feststehende Kundenbetriebseinsätze zu be-
rücksichtigen. Bei der Urlaubsplanung sind die betrieblichen Belange vorrangig zu 
berücksichtigen und führen daher zu einer Urlaubssperre. Ausnahmen hiervon be-
dürfen der ausdrücklichen Zustimmung. Bereits genehmigte Urlaubstage stehen für 
Kundenbetriebseinsätze nicht zur Verfügung. 

11.5 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Urlaubsanspruch, während der 
Kündigungsfrist zu gewähren und zu nehmen. Besteht die Möglichkeit hierzu nicht, 
ist er insoweit abzugelten. 

11.6 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes. 

§ 12 
Arbeitsversäumnis / Freistellung 

12.1 Ist der Mitarbeiter durch Krankheit oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse an 
der Arbeitsleistung verhindert, so hat er den Arbeitgeber unverzüglich vor Arbeits-
beginn darüber zu informieren, möglichst fernmündlich, und dabei die Arbeitsunfä-
higkeit bzw. andere Gründe und die voraussichtliche Dauer seiner Verhinderung 
anzugeben. 

 Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ist der Mitarbeiter verpflichtet, gemäß § 
5 Abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz, dem Arbeitgeber eine ärztliche Be-
scheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer einzu-
reichen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung 
früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung 
angegeben, so ist der Mitarbeiter verpflichtet, erneut eine ärztliche Bescheinigung 
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vorzulegen. Bei krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung ist der Beginn der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit dem Arbeitgeber möglichst frühzeitig, spätestens jedoch 
1 Arbeitstag vor Wiederaufnahme mitzuteilen. Näheres regelt die Arbeitsordnung. 

12.2 Der Mitarbeiter darf bei vorhersehbaren Ereignissen nur mit vorheriger Zustimmung 
des Arbeitsgebers der Arbeit fern bleiben. 

12.3 Bei folgenden Ereignissen, die auf einen regelmäßigen Arbeitstag des Mitarbeiters 
fallen, wird bezahlte Freistellung gewährt: 

   a) beim Tod naher Angehöriger 
     - Ehegatten, Kinder, Eltern sowie des 
       eingetragenen Lebenspartners  2 Tage 

    - Geschwister, Schwiegereltern  1 Tag 

b) bei eigener Eheschließung, Eintragung der 
 eigenen Lebenspartnerschaft sowie bei 
 Niederkunft der Ehefrau    1 Tag 

c) bei Wahrnehmung öffentlich auferlegter 
 Pflichten (z. B. aus Ehrenämtern, Ladung 
 als Zeuge oder vergleichbaren Sachverhalten) Freistellung für 
 unter Anrechnung der hierfür erhaltenen  die erforderliche 
 Entschädigung auf das Arbeitsentgelt  Zeit 

d) Umzug aus dienstlichen Veranlassung  1 Tag 

Die Höhe des weiter zu zahlenden Arbeitsentgelts bemisst sich nach § 13.3. 

12.4 Mit § 12.3 sind die in Anwendung des § 616 BGB möglichen Fällen festgelegt. 

§ 13 
Entgeltvorschriften 

13.1 Die Mitarbeiter erhalten ein Monatsentgelt auf Basis ihrer vereinbarten individuellen 
regelmäßigen Arbeitszeit, das spätestens bis zum 18. Banktag des Folgemonats in 
der Regel unbar ausgezahlt wird. 

13.2 Das Monatsentgelt setzt sich aus den festen Entgeltbestandteilen des laufenden 
Monats (das jeweilige tarifliche Entgelt nach §§ 2 bis 4 Entgelttarifvertrag) und den 
variablen Entgeltbestandteilen (z. B. Zuschläge und sonstige schwankende Entgel-
te) zusammen. 

13.3 Bei Anspruch des Mitarbeiters auf weiter zu zahlendes Arbeitsentgelt wird das je-
weilige tarifliche Entgelt nach §§ 2 bis 4 des Entgelttarifvertrages weiter gezahlt. 

13.4 Besteht für einen Monat ein anteiliger Entgeltanspruch (z. B. bei Ein- oder Austritt 
im Laufe des Monats) oder ist das Monatsentgelt aus anderen Gründen (unbezahl-
te Ausfallzeiten) zu kürzen, so ermittelt sich der Entgeltanspruch nach dem Ver-
hältnis der anzurechnenden Sollarbeitszeiten des Mitarbeiters in dem Monat zu de-
nen des ganzen Monats. 
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§ 14 
Entgeltumwandlung 

Mitarbeiter haben einen Anspruch, tarifliche Entgeltbestandteile zugunsten einer 
Versorgungszusage zum Zweck der Altersvorsorge umzuwandeln. 

Mitarbeiter können verlangen, dass ihre zukünftigen Entgeltansprüche bis zu 4% 
der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung für betriebliche 
Altersversorgung verwandt werden. Bei dieser Entgeltumwandlung dürfen 1/160 
der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV (Viertes Buch Sozialgesetz) nicht un-
terschritten werden. 

Die Einzelheiten werden zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter schriftlich verein-
bart. 

§ 15 
Jahressonderzahlungen 

15.1 Nach dem ersten vollen Jahr der Betriebszugehörigkeit hat der Mitarbeiter An-
spruch auf Jahressonderzahlungen in Form von zusätzlichen Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. 

Die Auszahlung des zusätzlichen Urlaubsgeldes erfolgt mit der Abrechnung für den 
Monat Juni eines jeden Jahres, die Auszahlung des Weihnachtsgeldes erfolgt mit 
der Abrechnung für den Monat November eines jeden Jahres. 
Das zusätzliche Urlaubsgeld beträgt im ersten Kalenderjahr 8,00 Euro pro Ur-
laubstag und ab dem zweiten Kalenderjahr 11,00 Euro. Stichtag für die Berech-
nung des Kalenderjahres ist der 30. Juni. 

15.2 Das Weihnachtsgeld beträgt, abhängig von der Dauer des ununterbrochenen Be-
stehens des Arbeitsverhältnisses 

• im zweiten Jahr jeweils 200 Euro brutto, 

• im dritten Jahr 300 Euro brutto, 

• im vierten Jahr 400 Euro brutto, 

• ab dem fünften Jahr 500 Euro brutto. 

Teilzeitbeschäftige erhalten die Sonderzahlungen anteilig entsprechend der verein-
barten individuellen regelmäßigen monatlichen Arbeitszeit. 

Das Weihnachtsgeld erhöht sich mit zunehmender Dauer der Betriebszugehörig-
keit, berechnet auf den Stichtag 30. November. 

Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter für jedes Kind, das auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragen ist, einen zusätzlichen Betrag von 25,56 € als Weihnachtsgeld. 

Die Mitglieder der IGBCE erhalten eine um 175,00 € höhere Jahresleistung unab-
hängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Die Auszahlung dieser zusätzli-
chen Leistung erfolgt mit dem Novembergehalt. Die IGBCE verpflichtet sich, eine 
Mitgliederliste der Personalabteilung zur Verfügung zu stellen.   
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15.3 Voraussetzung für den Anspruch auf Auszahlung der Sonderzahlungen ist das Be-
stehen eines ungekündigten Beschäftigungsverhältnisses zum Auszahlungszeit-
punkt. 

Mitarbeiter, die bis zum 31. März des Folgejahres aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheiden, haben das Weihnachtsgeld zurückzuzahlen. Dies gilt nicht im Fall einer 
betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitsgeber oder wenn das Arbeitsver-
hältnis durch Fristablauf endet. Weihnachtsgeld bis zu einem Betrag von 102,26 € 
kann nicht zurückgefordert werden. 

§ 16 
Qualifikation 

16.1 Grundsätze 

Ein hohes Qualifikationsniveau liegt im gemeinsamen Interesse von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber. Qualifizierung dient der Sicherung und Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens und dem Erhalt und der Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer. 

16.2 Tarifliche Qualifizierung 

Als Qualifizierung im Sinne dieses Tarifvertrages gelten alle betriebsbezogenen 
und individuellen beruflichen Fortbildungs-und Weiterbildungsmaßnahmen, mit 
Ausnahme arbeitsplatzbezogener Einweisungen oder Schulungen aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtung für Arbeitnehmer mit besonderer Funktion. 

Tarifliche Qualifizierung ist unabhängig vom Lernort oder der Lernmethode (z. B. 
auch Lernen im Prozess der Arbeit).  

16.3  Qualifizierungsplan und Qualifizierungsmaßnahmen 

Die Qualifizierungsplanung erfolgt anhand der betrieblichen Erfordernisse und der 
Anforderungen an die Erhaltung und Weiterentwicklung der beruflichen Kompeten-
zen der Arbeitnehmer.  

Die im Betrieb angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen können vom Arbeitnehmer 
gemäß den betrieblichen und individuellen Bedürfnisse, den Qualifizierungszielen 
und den Teilnahmekriterien der Maßnahme wahrgenommen werden. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer treffen dazu eine entsprechende Qualifizierungsvereinbarung. 
In der Qualifizierungsvereinbarung werden die Kostentragung des Arbeitgebers 
und der Eigenbetrag des Arbeitnehmers angemessen festgelegt. Die Betriebspar-
teien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksich-
tigung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln.  

Der Eigenbetrag des Arbeitnehmers wird in der Regel in Zeit erbracht. Der Arbeit-
nehmer kann den Zeitanteil durch Zeitguthaben sowie durch Reduzierung der ver-
einbarten individuellen regelmäßigen Arbeitszeit für die Dauer der Qualifizierungs-
maßnahme erbringen. 

Der Arbeitnehmer erhält für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb 
der Arbeitszeit einen jährlichen Zuschuss von bis zu maximal 150 €. Dieser Zu-
schuss wird nur einmal im Kalenderjahr gewährt. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet 
dem Arbeitgeber vor Beginn der Maßnahme eine Bescheinigung des Bildungsträ-
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gers vorzulegen. Aus dieser Bescheinigung haben die Dauer und das Ziel der 
Maßnahme hervorzugehen. Lehnt der Arbeitgeber eine Bezuschussung ab, ist dies 
dem Arbeitnehmer innerhalb von vierzehn Tagen mitzuteilen.  

16.4  Bestehende Vorschriften 

Bestehende betriebliche und einzelarbeitsvertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt.  

Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die betriebliche Qualifizierungs-
planung einbezogen werden.  

§ 17 
Kurzarbeit 

17.1 Im Bedarfsfall kann Kurzarbeit für Betriebe oder Betriebsabteilungen mit einer An-
kündigungsfrist von einer Woche eingeführt werden. 

17.2 Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen erhalten nach sechs Monaten Kurz-
arbeit im Kalenderjahr einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld, der brutto zu gewäh-
ren ist. Die Höhe des Zuschusses errechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem infolge des Arbeitsausfalls verminderten Nettoarbeitsentgelt zuzüglich 
dem Kurzarbeitergeld und 70% des Nettoarbeitsentgelts, dass der Arbeitnehmer 
ohne Kurzarbeit im Abrechnungszeitraum erzielt hätte. Dieser Zuschuss ist kein 
Arbeitsentgelt und wird deshalb bei tariflichen Leistungen, deren Höhe vom Ar-
beitsentgelt abhängig ist, nicht berücksichtigt.  
Bei der Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts werden die tariflichen Schichtzulagen 
und die tariflichen Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit mit berücksichtig, nicht 
aber die Feiertagszuschläge.  

17.3 Ist einem Arbeitnehmer vor Einführung der Kurzarbeit gekündigt worden oder wird 
ihm während der Kurzarbeit gekündigt, so hat er für die Zeit seiner Kündigungsfrist 
Anspruch auf seine ungekürzten Bezüge. Der Arbeitsgeber kann verlangen, dass 
der Arbeitnehmer in dieser Zeit voll arbeitet. 

§ 18 
Ausschlussfristen 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von zwei Monaten nach Fäl-
ligkeit (bei Ausscheiden ein Monat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses) 
schriftlich geltend zu machen. 

Lehnt die Gegenpartei den Anspruch schriftlich ab, so muss er Anspruch innerhalb 
von zwei Monaten nach der Ablehnung bzw. dem Fristablauf gerichtlich geltend 
gemacht werden. 

Ansprüche die nicht innerhalb dieser Fristen geltend gemacht werden, sind ausge-
schlossen. 

§ 19 




